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Ein herzliches Dankeschºn an unsere ehemalige Gemeindeb¿rgerin und   
Vizeb¿rgermeisterin Gabi Wild-Obermayr f¿r ihre tatkrªftige Unterst¿tzung bei der  
heurigen Gestaltung und Bepflanzung der Gem¿sebeete im Klostergarten.  

 

  
Helfende Hªnde werden immer gesucht!  

Sollten Sie Interesse haben, uns im nªchsten Jahr zu unterst¿tzen z.B. bei der 
Bepflanzung, freuen wir uns sehr ¿ber Ihre R¿ckmeldung an 
buergermeister@pupping.ooe.gv.at oder 0664/80762444. 

 

Puppinger Klostergarten zieht auch heuer wieder 
unzªhlige BesucherInnen an 

É Manfred Hªuserer 

 

Du hast Freude am Kunsthandwerk und 
mºchtest deine Werke prªsentieren? 

 

Wir bieten Dir einen Ausstellerplatz (ohne 
Standgeb¿hr) in festlicher Atmosphªre beim  

 

 1. Puppinger 
Klosteradvent  

am 29. November 2025  
 

 

Einfach am Gemeindeamt  unter  
07272/ 2331-18 oder per Mail  an 

magdalena.peherstorfer@pupping.ooe.gv.at 
melden! É Manfred Hªuserer 

mailto:magdalena.peherstorfer@pupping.ooe.gv.at
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Unser Hochwasserschutzprojekt ist derzeit in einer 
entscheidenden Phase. Zurzeit f¿hren wir Grund-
einlºse-Vorgesprªche mit jenen Liegenschafts-
besitzern, die flªchenmªÇig am stªrksten von diesen 
MaÇnahmen betroffen sind. Ziel ist es, diese        
Vorgesprªche bis Ende September abzuschlieÇen. 
Ab Oktober sollen dann mit allen weiteren Liegen-
schaftsbesitzern die Grundeinlºse-Gesprªche ge-
f¿hrt werden. 

Erfreulicherweise ist es zwischenzeitlich gelungen, 
eine 100%ige Fºrderung f¿r das Hochwasserschutz-
projekt zu erwirken, jedoch ist diese Fºrderung an 
eine klare Bedingung gekn¿pft: Der Baustart muss 
bis spªtestens Ende 2026 erfolgen! 
Einerseits haben wir damit die einmalige Chance, 
dieses wichtige Vorhaben vollstªndig gefºrdert     
umzusetzen, andererseits bedeutet es aber gleich-
zeitig auch, dass die Zeit drªngt, um die nªchsten 
zentralen Meilensteine f¿r ein Gelingen des Projekts 
auf den Weg zu bringen! 

Den nªchsten wichtigen Schritt f¿r den weiteren  
Verlauf stellt hier die wasserrechtliche Verhandlung 
des Projekts dar. Dazu braucht es jedoch die Zustim-
mung sªmtlicher betroffener Liegenschaftsbesitzer. 
Erst wenn diese Zustimmungen vorliegen, kºnnen 
wir einen Termin bei der zustªndigen Behºrde      
beantragen. ErfahrungsgemªÇ erfordert die          
Fixierung eines Verhandlungstermins etwas Zeit,   
weshalb es das Ziel der Gemeinde ist, ehestmºglich 
alle erforderlichen Zustimmungserklªrungen und 
Planunterlagen einzureichen. 

Neben der Fºrderbedingung des Baustarts 2026 
zeigt auch die zunehmende Zahl an Starkregen-
ereignissen, wie dringend notwendig ein wirksamer 
Hochwasserschutz f¿r unsere Gemeinde ist. Umso 
mehr sind wir ¿berzeugt, dass mit diesem Projekt ein 
wichtiger Beitrag zur Sicherheit und Lebensqualitªt in 
unserer Gemeinde geleistet wird.  

Ich danke f¿r Euer Verstªndnis und Eure Unter-
st¿tzung auf diesem gemeinsamen Weg. Bevor    
allerdings mit den Bauarbeiten begonnen werden 
kann, ist nach der Zustimmung der Wasserrechts-
behºrde aufgrund der ProjektgrºÇe noch eine EU-
weite Ausschreibung des Bauvorhabens erforderlich. 

Mir ist bewusst, dass nicht alle Haushalte in Pupping 
unmittelbar vom geplanten Hochwasserschutz     
profitieren kºnnen. Umso wichtiger ist es uns, alle 
Gemeindeb¿rgerinnen und Gemeindeb¿rger best-
mºglich zu unterst¿tzen und zu sch¿tzen. Daher 
bieten wir laufend kostenlose Einzelberatungen 
zur Hochwasserschutz-Eigenvorsorge an. Nªhe-
re Informationen dazu findet Ihr auf Seite 9 unserer 
Gemeindezeitung.  

Dar¿ber hinaus mºchte ich noch ¿ber den         
mºglichen weiteren Ausbau unseres Glasfaser-
netzes in Pupping berichten. Mittlerweile sind - wie 
bereits berichtet - rund 80 Prozent unseres Gemein-
degebietes mit Glasfaser erschlossen. Die Firma 
ºGIG hat diesen Ausbau mit einem Investitions-
volumen von ¿ber 3 Millionen Euro bislang gªnz-
lich ohne Fºrdermittel umgesetzt und damit 
einen bedeutenden Schritt in Richtung einer 
modernen und zukunftssicheren Infrastruktur f¿r 
unsere Gemeinde gesetzt. 

Seit Jahresbeginn arbeiten wir nun gemeinsam mit 
der Firma ºGIG an einer Detailplanung f¿r die 
nªchsten Ausbauschritte. Ziel ist es, weitere, noch 
nicht versorgte Ortschaften in Pupping an das Glas-
fasernetz anzuschlieÇen. Da es sich hierbei um ein 
sehr komplexes und kostenintensives Vorhaben 
handelt, hªngt das Gelingen jedoch von mehreren 
Faktoren, wie dem Erhalt von Breitband-
Fºrdermitteln, ab. Hierbei besonders im Fokus      
stehen derzeit die ĂConnectñ-Fºrderungen, mit      
deren Unterst¿tzung wir hoffen, die notwendigen 
Mittel sichern zu kºnnen und so eine Umsetzung 
des weiteren Ausbaues zu ermºglichen. 

Uns ist die Bedeutung einer flªchendeckenden 
Glasfaser-Infrastruktur f¿r unsere Gemeinde         
bewusst ï sei es f¿r die Haushalte, die Betriebe 
oder unsere jungen Generationen. Darum setzen wir 
uns mit Nachdruck daf¿r ein, dieses wichtige Projekt 
f¿r alle Gemeindeb¿rgerinnen und Gemeindeb¿rger 
in Pupping zu realisieren. 

     

    Euer B¿rgermeister 

 

 

        

Mario Herm¿ller 

B¿rgermeisterbrief  
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Wissenswertes aus dem Bauamt 

 

Notwendigkeit von Bauanzeigen in der Gemeinde 

Was ist eine Bauanzeige? 
Eine Bauanzeige ist eine formelle Mitteilung an die 
zustªndige Behºrde, in der ein Bauvorhaben ange-
k¿ndigt wird. Sie wird in der Regel bei kleineren    
Bauprojekten erforderlich, bei denen keine vollstªndi-
ge Baugenehmigung notwendig ist.  
 
Warum ist die Bauanzeige wichtig? 
Rechtliche Klarheit: Eine Bauanzeige sorgt daf¿r, 
dass alle BaumaÇnahmen im Einklang mit den      
geltenden Vorschriften und Gesetzen durchgef¿hrt 
werden. Bauherren stellen sicher, dass ihre Projekte 
keine rechtlichen Risiken mit sich bringen.  
Die Nichtanzeige eines Bauvorhabens kann zu unan-
genehmen Konsequenzen f¿hren. In vielen Fªllen 
m¿ssen unerlaubt durchgef¿hrte BaumaÇnahmen 
r¿ckgªngig gemacht werden, was mit erheblichen 
Kosten und Aufwªnden verbunden sein kann.  
Dar¿ber hinaus kºnnten Verwaltungsstrafen verhªngt 
werden. 
 
Welche Bauvorhaben m¿ssen angezeigt werden? 
Nicht jeder Bau muss eine vollstªndige Baugenehmi-
gung durchlaufen. Kleinere MaÇnahmen wie der Bau 
von Nebengebªuden und Schutzdªchern, z.B.        
Garagen, Gartenh¿tten, Carports, Terrassen¿ber-
dachungen, Mauern oder Einfriedungen, kºnnen in 
vielen Fªllen lediglich angezeigt werden. Dennoch 
gibt es klare Regelungen, wann eine Anzeige         
erforderlich ist. 
 
Bauanzeige in Oberºsterreich ï  
Ä 25 Oº. Bauordnung 
Bestimmte Bauvorhaben m¿ssen der Baubehºrde 
durch eine Bauanzeige gemeldet werden, bevor mit 
der Ausf¿hrung begonnen wird. Die Bauanzeige dient 
der Information der Behºrde und ermºglicht die ¦ber-
pr¿fung, ob das Vorhaben den baurechtlichen Vor-
schriften, dem Flªchenwidmungsplan oder Bebau-
ungsplan entspricht. Erst nach Ablauf der Frist ohne 
Einwªnde darf mit dem Bau begonnen werden. 

 

Typische Bauvorhaben, die unter Ä 25 Oº. BauO 
fallen und einer Bauanzeige bed¿rfen sind bei-
spielsweise: 
 

¶ Errichtung und  nderung von Garagen, Garten-
hªusern, Schuppen und ªhnlichen eingeschoÇi-
gen Nebengebªuden mit einer bebauten Flªche 
bis 35 mĮ 

¶ Errichtung oder Anbau von Schutzdªchern, wie 
Carports, Terrassen¿berdachungen odgl., mit    
einer bebauten Flªche bis 50 mĮ 

¶ Errichtung oder VergrºÇerung von Terrassen und 
Balkonen, Verglasungen von Balkonen oder     
Loggien 

¶ Errichtung oder  nderung von Mauern und Ein-
friedungen (hier insbesondere Bestimmungen ent-
lang von StraÇen nach dem Oº. StraÇengesetz) 

¶ Abbruch von Gebªuden (Gebªudeteilen) 

¶ Kleinere bauliche MaÇnahmen, die nicht unter  
eine Baubewilligung fallen, aber dennoch den Vor-
schriften entsprechen m¿ssen 
 

Verfahrensablauf bei der Bauanzeige: 

¶ Einreichen der Bauanzeige:  
Die Bauanzeige ist schriftlich mit den erforderli-
chen Unterlagen (Bauanzeigeformular, Plªne und 
Lageplan maÇstabsgetreu, eventuell Gutachten) 
bei der zustªndigen Gemeinde oder Bezirkshaupt-
mannschaft einzureichen. 

¶ Pr¿fung durch die Baubehºrde:  
Die Behºrde ¿berpr¿ft die Einhaltung aller        
baurechtlichen Vorgaben (Oº. Baugesetzgebung), 
die Flªchenwidmung oder Vorgaben eines Be-
bauungsplanes. 

¶ Eingangsbestªtigung und Frist:  
Nach Einlangen der Bauanzeige erhalten Bau-
herrinnen und Bauherren eine Eingangsbestªti-
gung. GemªÇ Ä 25 Oº. BauO gilt eine gesetzliche 
Wartefrist von 8 Wochen, auÇer die Behºrde    
erteilt vor Ablauf dieser Frist die Genehmigung, 
was in der Gemeinde Pupping der Regelfall ist. 
 

¶ Baubeginn: 
Nur wenn wªhrend dieser Frist keine Einwªnde 
oder Auflagen von der Behºrde erhoben werden, 
darf mit der BaumaÇnahme begonnen werden. 

 

Unser Tipp f¿r Bauherrinnen und Bauherren: 
Klªren Sie fr¿hzeitig mit der Gemeinde ab, ob f¿r Ihr 
geplantes Bauvorhaben eine Bauanzeige notwendig 
ist. So vermeiden Sie Verzºgerungen, kºnnen Ihr 
Projekt planmªÇig umsetzen und Sie (und Ihre 
Rechtsnachfolger) haben Rechtssicherheit!   

In der heutigen Zeit nehmen Bauvorhaben stetig zu. Daher ist es von groÇer Bedeutung, dass alle Bauvor-
haben transparent und rechtlich korrekt durchgef¿hrt werden. Eine der wichtigsten MaÇnahmen, die dazu 
beitrªgt, die Bauordnung zu wahren und die Interessen der Gemeinde sowie der Anwohner zu sch¿tzen, ist 
die Bauanzeige. 

Bild von Petra Faltermaier auf Pixabay  
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Baustellenfortschritt Umfahrung Pupping Karling 

Die Bauarbeiten f¿r das Projekt ĂUmfahrung Pupping-
Karlingñ gehen in groÇen Schritten voran. Das Projekt 
umfasst im Wesentlichen die Haupttrasse mit einer 
Gesamtlªnge von ca. 4,6 km und insgesamt sieben 
Ingenieurbauwerken. Nach dem Baustart im           
November 2024 sind die bisherigen Arbeiten sehr gut 
verlaufen und befinden sich voll im Zeitplan.   
 
Im S¿den des Baufelds bei den beiden zuk¿nftigen 
Br¿cken ¿ber den Aschacharm sind die Rohtrag-
werke mit einer Lªnge von 71,5m bzw. 49m bereits 
betoniert und abgedichtet.  
 
Spannend geht es Anfang September bei der 
Aschachbr¿cke Hartkirchen weiter: Hier wird ein    
500-Tonnen-Kran das zuk¿nftige Stahltragwerk in 
Form einer Bogenbr¿cke st¿ckweise einheben. Die 
580 Tonnen schwere Stahlkonstruktion ¿berspannt 
eine Lªnge von 99m und wird im Verbund mit der   
Betonfahrbahn das endg¿ltige Tragwerk darstellen. 
 

Von der KarlingerstraÇe aus ist der Baufortschritt der 
beiden Wannenbauwerke im Bereich der ¥BBï     
Strecke gut zu beobachten. Die einzelnen Abschnitte 
werden sukzessive ausgehoben und betoniert.  
 
Im nªchsten Schritt werden die zuk¿nftigen Br¿cken-
tragwerke in Seitenlage, das heiÇt wenige Meter    
neben der endg¿ltigen Lage, hergestellt. Die fertigen 
Tragwerke werden Mitte 2026 wªhrend einer       
Gleissperre in einem St¿ck quer zur Fahrtrichtung auf 
die jeweilige Endposition eingeschoben und sind    
anschlieÇend unmittelbar funktionst¿chtig. 
 
 
 
 
 

Die ersten Asphaltierungsarbeiten haben bereits    
Ende August stattgefunden. Daf¿r und f¿r das       
gesamte Projekt waren bisher rund 215.000 mį        
Abtragsarbeiten und Dammsch¿ttungen erforderlich. 
Zusªtzlich wurden bereits 30.000 mį StraÇenunter-
bau hergestellt. 

 
Der Terminplan f¿r die Bauarbeiten wird seitens der 
bauausf¿hrenden Firma PORR eingehalten. Bis    
dahin werden insgesamt 32.000 Tonnen Asphalt     
verbaut, mehr als 10.000 mį Humusarbeiten erfolgen, 
sowie eine Kreisverkehrsanlage errichtet. 

 

 

 

Text und Fotos:     

PORR Bau GmbH    

Aschacharmbr¿cke 

Erdarbeiten im Bereich neben Karling 

Wannenbauwerke ¥BB und Kreisverkehr 

Umfahrung Pupping - Karling 
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Neues aus dem Eferdinger Land 
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Hartkirchner Siedlergemeinschaft / Sperre Treppelweg / Ä 92 

G¿nstig leihen -  
und das ganz in  
deiner Nªhe! 

 Sperre Treppelweg /       
 Donauradweg 

Garteln und Heimwerken liegen voll im Trend ï doch 
die passenden Gerªte werden leider immer teurer.  
 
Die Hartkirchner Dorf & Siedlergemeinschaft hat 
darauf die passende Antwort: 
Im zentral gelegenen, direkt neben dem Feuerwehr-
zeughaus neu errichteten Gerªtehaus,  welches 
nach 35 jªhrigem Vereinsbestehen nun errichtet    
wurde,  gibt es viele Verg¿nstigungen: 
 

§ G¿nstiger Gerªteverleih f¿r Garten und Handwerk 
§ Attraktive Einkaufsrabatte (ĂVereinsprozenteñ) bei 
Partnerfirmen 

 

Und das alles um nur 16,00 ú Mitgliedsbeitrag pro 
Jahr ï zuz¿glich einer kleinen Leihgeb¿hr pro Gerªt. 
 
Neugierig geworden? 
Alle Infos sowie das Anmeldeformular findest du auf 
unserer Homepage: 
https://hartkirchen.wordpress.com/ 
 
Gerne kannst du dich auch direkt bei uns melden: 
Obmann Josef Mittendorfer, Tel. 0660 5036870 oder 
Schriftf¿hrer Josef Hºglinger, E-Mail: josefhoeglin-
ger123@gmail.com 

Im Zeitraum von 15. September 2025 bis 31. Jªnner 
2026 ist im Bereich der ºffentlichen Lªnde Aschach 
und der Lªnde Aschach (Euro Velo Donauradweg, 
Etappe 2 S¿dufer) eine Totalsperre eingerichtet. 
 
Aufgrund von Bauï und Aufwertungsarbeiten wird 
der Treppelweg zwischen dem Gasthaus Dieplinger, 
Brandstatt und dem Imbiss-Stand ĂJumboñ in 
Aschach an der Donau f¿r voraussichtlich f¿r mehr 
als 3 Monate gesperrt. 
 

Eine beschilderte Umleitung wird eingerichtet, der 
genaue Plan der Umleitung steht auf unserer Home-
page www.pupping.at zum Download bereit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank f¿r Ihr Verstªndnis!  

Saubere StraÇen ï unser aller Pflicht nach Ä92 StVO 

Liebe Gemeindeb¿rgerInnen, 
 

unsere StraÇen dienen nicht nur der sicheren Fort-
bewegung, sondern auch dem Schutz aller Verkehrs-
teilnehmer.  
 

Weniger bekannt, aber sehr wichtig:   
Nach Ä 92 der StraÇenverkehrsordnung (StVO) ist 
es verboten, die StraÇe zu verunreinigen oder zu 
gefªhrden. 
 

Das bedeutet konkret ist: 
¶ Wer beim Arbeiten (z. B. mit landwirtschaftlichen    
Gerªten, Baustellenfahrzeugen oder Transportern) 
Schmutz, Erde, Kies, ¥l oder andere Stoffe auf 
die Fahrbahn bringt, ist verpflichtet, diese unver-
z¿glich zu entfernen. 

¶ Ist eine sofortige Reinigung nicht mºglich, muss 
die Gemeinde oder Polizei verstªndigt und die 
Gefahrenstelle deutlich abgesichert werden. 

¶ Auch kleinere Verunreinigungen kºnnen gefªhrlich 
sein ï besonders f¿r Radfahrer und Motorrad-
fahrer. 

 

Die Einhaltung dieser Vorschrift ist nicht nur eine   
Frage der R¿cksichtnahme, sondern auch eine   
rechtliche Verpflichtung.  

 
 

Wer die StraÇe verschmutzt und nicht f¿r Reinigung 
sorgt, begeht eine Verwaltungs¿bertretung und 
muss mit Strafen rechnen. 
Wir bitten daher alle Verkehrsteilnehmer, insbeson-
dere Landwirte, Baufirmen und Lkw-Fahrer,       
aufmerksam zu sein und ihrer Verantwortung nach-
zukommen.  
 

Nur so kºnnen wir gemeinsam f¿r sichere und 
saubere StraÇen in unserer Gemeinde sorgen. 

Foto: KI generiert É Manfred Hªuserer 
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Mobilitªtsfºrderungen 

Semesterticket:  
 

Fºrderhºhe: 50 % der Kosten des Semestertickets, 
maximal ú 75,00 pro Semester  
1. Die Fºrderung wird nur jenen Studierenden        
gewªhrt, die per Stichtag 31.03. (Sommer-
semester) bzw. 31.10. (Wintersemester) des Studi-
enjahres ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Pupping haben und dieser f¿r die Dauer der Inan-
spruchnahme des Semestertickets aufrecht bleibt. 
Bei Aufgabe des Hauptwohnsitzes innerhalb dieser 
Frist ist die Fºrderung zur Gªnze zur¿ckzuzahlen. 

2. Die Fºrderung wird je Studiensemester gewªhrt 
und kann lªngstens bis zum vollendeten 26. Le-
bensjahr bezogen werden. 

3. Die Fºrderung wird an Studenten und Studentin-
nen ausbezahlt, die an einer ºsterreichischen 
Hochschule, Fachhochschule, Pªdagogischen 
Hochschule, Universitªt oder gleichartigen Instituti-
on studieren. 

4. Beilagen: Inskriptionsbestªtigung, Kopie des Se-
mestertickets oder Zahlungsbestªtigung  

5. Das Fºrderansuchen ist mit den erforderlichen 
Nachweisen beim Gemeindeamt (Abteilung Melde-
amt) im laufenden Semester zu stellen. Eine Fºr-
derung eines bereits absolvierten / abgelaufenen 
Semesters ist nicht mºglich. 

6. Die Fºrderung kann an Auslandsstudenten nicht 
ausbezahlt werden. 

Klimaticket:  
 

Fºrderhºhe ú 150,00 pro Jahr  
1. Die Fºrderung wird nur jenen Studierenden        
gewªhrt, die den Hauptwohnsitz per Stichtag 
31.10. des Studienjahres in der Gemeinde Pupping 
haben und dieser f¿r die Dauer der Inanspruchnah-
me des Klimatickets aufrecht bleibt.  

2. Die Fºrderung wird 1x jªhrlich gewªhrt und kann 
lªngstens bis zum vollendeten 26. Lebensjahr    
bezogen werden. 

3. Die Fºrderung wird an Studenten und Studentin-
nen ausbezahlt, die an einer ºsterreichischen     
Hochschule, Fachhochschule, Pªdagogischen 
Hochschule, Universitªt oder gleichartigen Instituti-
on studieren. 

4. Beilagen: Inskriptionsbestªtigung, Kopie des      
Klimatickets oder Zahlungsbestªtigung  

5. Das Fºrderansuchen ist mit den erforderlichen 
Nachweisen beim Gemeindeamt (Abteilung Melde-
amt) zu stellen.  

6. Die Fºrderung kann an Auslandsstudenten nicht 
ausbezahlt werden. 

Du besitzt eine g¿ltige 4youCard und hast die          
4youCard-App bereits auf deinem Handy aktiviert?   
Du bist zwischen 14 und 21 Jahre alt oder Student(in), 
Prªsenz- und Zivildiener (bis 26 Jahre)? Dann kannst 
Du tªglich zwischen 20:00 und 06:00 Uhr bei den in 
der App aufgelisteten Taxiunternehmen bei Deiner   
Taxifahrt Gutscheine mittels QR Code einlºsen und 
sicher nach Hause kommen!  
Die Taxigutscheine sind auch wieder in Papierform  
erhªltlich, jedoch nur bei Taxi Hammer aus Alkoven 
und Taxi StraÇl aus Haibach einlºsbar. 
 

Jedem Jugendlichen stehen jªhrlich Gutscheine im 
Gesamtwert von ú 75,00 zur Verf¿gung, der Selbst-
behalt belªuft sich auf ú 25,00.   
 

Komm einfach mit der am Handy aktivierten 4you -APP 
zu uns aufs Gemeindeamt (jeweils Mo - Fr von 8:00 -
12:00 Uhr oder Mo von 14:00 ï 18:00 Uhr), entrichte 
25 Euro Selbstbehalt und lass Dir Gutscheine im Wert 
von 75,00 Euro freischalten! Bei Fragen steht dir Frau 
Hauzenberger unter 07272 2331- 19 gerne zur Verf¿-
gung. 

 

Auch dieses Jahr haben Studenten wieder die Mºglichkeit, laut den nachstehenden Richtlinien einen          
Zuschuss zu den Kosten ihrer Semesternetzkarte / ihres Klimatickets zu erhalten. 

Zuschuss zur Semesternetzkarte / Klimaticket 

Jugendtaxi - Gutscheine 
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Neues aus dem Eferdinger Land 


